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Das Bild kann nicht angezeigt werden.

 
Die Ausgabe 4/2026 umfasst 12 Seiten. 
Sollten Sie nicht alle Blätter vollständig erhalten haben, wen-
den Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung. Dort liegen wei-
tere Exemplare aus. 
 
Die Ausgabe 5/2026 erscheint voraussichtlich am 08.05.2026 
 
Annahmeschluss: 06.05.2026 

 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Kommunalwahl 2026 
 
Bürgermeister 
 
Anzahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 1.063 
 
Auf Franz Martin entfielen: 993 Stimmen,  
entspricht 93,41%  
 
 
Gemeinderat 
 
Name des Wahlvorschlagsträgers      Gültige Stimmen 

Dorfgemeinschaft Bidingen        7.376  

Wählergemeinschaft Bernbach/Ob           4.586 

 

Sitzverteilung der Listen im Gemeinderat: 

Dorfgemeinschaft Bidingen:             7 Sitze 
 
Wählergemeinschaft Bernbach/Ob:       5 Sitze 

 

 

 

 

Stimmenergebnis der Kandidaten 
 
Dorfgemeinschaft Bidingen 

Name  Stimmen  

Gewählte:   

Fischer Dieter 1.301  

Eberle Sonja  910  

Frey Manuel  845  

Mariner Philipp  786 

Mair Magnus  702 

Schuck Kristina  662 

Bolz Klaus  505  

  

Listennachfolger:   

Schöning Bernadette  483 

Bader Georg  450 

Schleich Luisa  434  

Steppich Thomas  298 

Wählergemeinschaft Bernbach/Ob 

Name  Stimmen  

Gewählte:   

Rehle Maximilian  1.074 

Kirchmayr Michael  849 

Buhl Manfred  599 

Rehle Markus  486 

Kuisle Markus 431 

  

Listennachfolger:   

Schweikart Andreas  415 

Trinkwalder Barbara  403 

Welz Josef  329 

 
gez. Hermann Schindele 
Wahlleiter 

Ende des amtlichen Teils 
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Bürgermeister 
 
Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2026 
 
Ich möchte mich persönlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern 
herzlich bedanken, die mir bei der Bürgermeisterwahl wieder ihr 
Vertrauen geschenkt haben. Ich habe mich wirklich sehr über 
das klare und eindeutige Ergebnis gefreut, vor allem weil der 
Anteil der Ja-Stimmen (93,4%) noch höher war als vor 6 Jahren 
(90,2%). Ich darf allen Wählerinnen und Wählern versprechen, 
dass ich mich auch in den kommenden 6 Jahren für das Wohl 
der Gemeinde Bidingen und deren Bürgerinnen und Bürger ein-
setzen werde.  
Ich gratuliere auch den gewählten Gemeinderäten zu Ihrem Er-
folg. Die Gemeinde Bidingen hat wieder einen Gemeinderat, der 
die Vielschichtigkeit in einer Gemeinde widerspiegelt. Es sind 
viele jüngere aber auch erfahrene Personen vertreten, genauso 
wie verschiedene Berufsgruppen und mehrere Ortsteile. Auffäl-
lig ist wirklich, dass bei den neuen Gemeinderäten viele junge 
Personen dabei sind. Der Altersschnitt des künftigen Gemeinde-
rates von knapp 43 wird wohl einer der niedrigsten im Landkreis 
sein. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in den nächs-
ten 6 Jahren. Die Gemeinde Bidingen ist weiterhin auf dem rich-
tigen Weg. 
 
Neue Wirtin in Bidingen 
 
Am vergangenen Dienstag hat die Übergabe des alten Wirtes 
Michael Menzinger stattgefunden. Es sind noch einige kleinere 
Nacharbeiten notwendig.  
 
Es freut mich wirklich, dass es offiziell ab 01. Juli mit Silvia 
(„Sissi“) Amberg eine Nachfolgelösung gibt. Mit Sissi über-
nimmt eine gebürtige Bidingerin die Sportgaststätte, die auch 
wieder „Sportgaststätte“ heißen wird. Ich bin überzeugt, dass 
wir mit Sissi eine Wirtin haben werden, die die Sportgaststätte 
im Sinne der Sportler, Schützen, Trachtler und aller Bidinger 
Bürger betreiben wird. Sie kennt schon den Gaststättenbetrieb 
als frühere Bedienung, kennt die Vereine, kennt die Bedürfnisse 
der Gäste und weiß „wia ma duat“. Sie wird dabei von ihrer Fa-
milie unterstützt. Eine Tochter wird die Gaststättenwohnung mit 
ihrer Familie beziehen. 
 
Wir wünschen Sissi und ihrer Familie einen guten Start und viel 
Erfolg mit der Sportgaststätte. Offizielle Eröffnung ist momen-
tan für Samstag, den 04. Juli, geplant. 
Ich darf alle Bürgerinnen und Bürger einladen, durch den Be-
such der Sportgaststätte zu einem guten Gelingen beizutragen. 
 
Gemeindlicher Haushalt 2026 
 
Anfang März konnte der gemeindliche Haushalt für 2026 auf-
gestellt und vom Gemeinderat beschlossen werden (siehe 
Rubrik „Gemeinderat“). Erfreulich ist, dass alle geplante Vor-
haben (z.B. Erneuerung der Wasserleitung nach Königsried) 
und auch Ausgaben für Grunderwerb ohne zusätzliche Kredit-
aufnahme möglich sind. Der Kämmerer der VG Biessenhofen 
sprach ein Lob dafür aus, dass die Gemeinde finanziell weiterhin 
auf dem richtigen Weg ist. Andere Gemeinden der VG haben 
hier für 2026 doch Schwierigkeiten, was hauptsächlich an den 
niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen liegt. Wenn alles normal 

weiterläuft, könnte die Gemeinde sogar in 2 Jahren schuldenfrei 
sein, was aufgrund der schwierigen finanziellen Lage in der Ver-
gangenheit ein wirklich schöner Erfolg wäre. 
 
Turnhalle und Sportplatz 
 
Es gab schon mehrere Hinweise, dass es immer wieder zu ge-
fährlichen Verkehrssituationen kommt, wenn an der Kreisstraße 
an der Ostseite der Turnhalle gehalten wird, um Kinder am Not-
ausgang der Turnhalle ein- oder aussteigen zu lassen. Es ist den 
Kindern bestimmt zuzumuten, die Treppe zum Parkplatz zu be-
nutzen, um auf dem Turnhallenparkplatz sicher ein- oder aus-
steigen zu können.  
 
Auch gibt es Meldungen von den Zuständigen für die Sport-
plätze, dass immer wieder Hundehaufen auf den Sportplätzen zu 
entdecken sind, die die Nutzung und das Mähen der Plätze recht 
unangenehm machen können.  
Die einfachste Lösung wäre, Hunde erst gar nicht auf die Sport-
plätze zu lassen. Falls doch mal ein Häufchen auf dem Sport-
platz hinterlassen wird, darf es auch gerne aufgenommen und 
fachgerecht entsorgt werden. 
 
Ihr Bürgermeister 
Franz Martin 
 

Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 04.03.2026 
 
Genehmigung der über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben (Stand 31.12.2024) 
 
Kämmerer Herr Budschied erläutert dem Gemeinderat die 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben ausführlich.  
 
Die Liste enthält zur Vollständigkeit auch Ausgaben die bereits 
zum 30.06.2024 und 30.09.2024 genehmigt wurden. Weiterhin 
auch alle bisher einzeln beschlossenen Überschreitungen. 
 
Nachrichtlich werden die über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben im Zuständigkeitsbereich des Vorsitzenden mit aufgeführt. 
 
Beschluss: 
Die überplan- und außerplanmäßigen Ausgaben werden wie 
vorgetragen genehmigt. Sie sind gedeckt.   
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung 
2024 der Gemeinde Bidingen 
 
Der Kämmerer stellt die Jahresrechnung 2024 (2024 Bid JR 
Gesamt SCAN und 2024 Bid Präsentation JR) vor. Die Jahres-
rechnung wurde bereits am 18.02.2026 vorbesprochen und das 
Prüfungsprotokoll des RPAs wurde bekannt gegeben.  
 



Jahrgang 2026, Ausgabe 4 Die Gemeinde informiert 
 

3 
 

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für 
das Haushaltsjahr 2024 vom 04.08.2025 wurde bekannt gege-
ben. Die vom Bürgermeister veranlasste Behebung der festge-
stellten Mängel sowie die von ihm gegebene weitere Aufklä-
rung wurden zur Kenntnis genommen.  
 
Die im Haushaltsjahr 2024 angefallenen überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) 
werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht 
schon in früheren Beschlüssen des Gemeinderates erfolgt ist, 
hiermit gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt. 
 
Die Jahresrechnung 2024 wird gemäß Art. 102 Abs.3 GO mit 
den folgenden Ergebnissen festgestellt:  
 
Beschluss: 
Das Ergebnis wird wie vorgetragen festgestellt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Entlastung der Jahresrechnung 2024 der Ge-
meinde Bidingen 
 
Aus Sicht der Verwaltung ergeben sich keine Gründe, die ge-
gen eine Entlastung des Vorsitzenden Erster Bürgermeister 
Franz Martin sprechen. Siehe auch Niederschrift / Empfeh-
lungsbeschluss des Rechnungsprüfungsausschusses.  
 
Beschlussempfehlung: 
Die Entlastung für die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Bi-
dingen wird erteilt. 
 
Abstimmung ohne Vorsitzenden Bürgermeister Franz Martin 
(Art. 49 GO).  
 
Abstimmungsergebnis: 
10 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Beschlussfassung Haushalt 2026 der Gemeinde 
Bidingen 
 
Der Kämmerer stellt den Haushalt 2026 der Gemeinde Bidin-
gen vor. Die Unterlagen werden besprochen (s. Anlage 2026 
Bid Haushalt Gesamt SCAN und 2026 Bid Präsentation HH). 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Bidingen  
 Beh. Nr. 77711800, Landkreis Ostallgäu  
für das Haushaltsjahr 2026 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Ge-
meinde folgende Haushaltssatzung:  

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
    4.871.800 € 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
mit    2.035.000 € ab.  

Der Gesamthaushalt schließt in den  
Einnahmen und Ausgaben mit 6.906.800 € ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden 
mit 0 € festgesetzt.  

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
mit 0 € festgesetzt.  

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:  

Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 
                                                          300 v.H. 
b) für die Grundstücke (B)               300 v.H. 
Gewerbesteuer                                  320 v.H.  

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 € 
festgesetzt.  
Der Höchstbetrag des Kassenkredites für das Konto Windrad 
wird auf 100.000 € festgesetzt. 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.  

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.  

Am Ende der Beratung bedankt sich der Kämmerer für das 
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. 
Durch umsichtiges Handeln und realistische Voraussicht 
konnte ein guter Haushaltsplan aufgestellt werden. Der Schul-
denstand verringert sich weiterhin und könnte 2028 auf 0 sein.  
 
Gemeinderat Martin Epp bedankte sich im Namen des Rech-
nungsprüfungsausschusses beim Kämmerer für die gute und 
umfassende Zusammenarbeit.  
 
Beschluss: 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen weiteren 
Anlagen werden wie vorgelegt genehmigt. 
Das beigefügte Investitionsprogramm und der Finanzplan wer-
den wie vorgelegt genehmigt.   
 

Abstimmungsergebnis: 
10 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Jahresüberschuss aus Betrieben gewerblicher Art 
(BgA) für das Steuerjahr 2025 
 
Die erwirtschafteten Gewinne eines Betriebes gewerblicher Art 
(BgA) sind kapitalsteuerpflichtig. Um dieser Steuerpflicht erst 
zu unterliegen, wenn das Geld tatsächlich dem Gemeindehaus-
halt zugeführt wird, muss der Gewinn ausdrücklich durch Be-
schluss beim BgA verbleiben. Wird dieser Beschluss nicht ge-
fasst, muss die Kapitalertragsteuer direkt bei der Gewinner-
mittlung an das Finanzamt gezahlt werden. Der Beschluss 
muss bis zum 30.08. des dem Gewinnermittlungsjahres folgen-
den Jahres gefasst sein. Jedes Jahr wieder.  
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Beschluss: 
Der Gewinn der BgAs „Photovoltaikanlagen“, „Wasserversor-
gung“, „Windrad“, „Gaststätten“ im Haushaltsjahr 2025 wird 
stehengelassen und steht dem jeweiligen BgA als Eigenkapital 
zur Verfügung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
10 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Gemeinde Rettenbach am Auerberg: Bebauungs-
plan "Sonnenseite Süd" 
 
Die Belange der Gemeinde Bidingen sind nicht betroffen. Es 
wird keine Äußerung abgegeben. 
 
Aus der Sitzung vom 25.03.2026 
 
Bauleitplanung - Freiflächenfotovoltaik Bern-
bach-Nord 
 

7. Änderung des Flächennutzungsplanes im Be-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
"Freiflächen-Photovoltaikanlage Bernbach 
Nord"  
- Vorstellung der Abwägungs- und Beschlussvor-
lage und der notwendigen Änderungen 
- Feststellung des Flächennutzungsplanes 
 
Bereits am 26.11.2025 wurde der Feststellungsbeschluss ge-
fasst. Im Rahmen der Plangenehmigung teilte das Landratsamt 
mit, dass es mit der Abwägung bzgl. des Vorranggebiets Wind 
und der Bebauung mit Freiflächenfotovoltaik nicht einverstan-
den ist.  
 
Daraus ergab sich dann ein entsprechender Änderungsbedarf.  
 
Beschluss: 
Der Beschluss vom 26.11.2025 wird aufgehoben.  
 
Es wird wie folgt neu beschlossen: 
 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Bidingen macht sich 

die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur 
Fassung vom 08.07.2025 zu eigen.  
 

2. Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen In-
halte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige 
Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vorge-
nommenen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der nun 
vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten 
dieser Entwurfsfassung identisch. Der Gemeinderat bil-
ligt diese Entwurfsfassung vom 04.03.2026. Die Ände-
rungen beschränken sich auf Ergänzungen der Hinweise 
und redaktionelle Änderungen des Textes. Es sind keine 
Inhalte betroffen, die zu einer erneuten Beteiligung füh-
ren. Die von den Änderungen betroffenen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden entspre-
chend benachrichtigt. 
 

3. Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Agri-Photo-
voltaikanlage Bernbach Nord" in der Fassung vom 
04.03.2026 wird festgestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
12 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Beschluss des Durchführungsvertrages für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage Bernbach-Nord 
 

Beschluss: 
Der Durchführungsvertrag wird beschlossen. Im Haftungsaus-
schluss wird das Thema „Waldbewirtschaftung“ ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimmen : 5 Nein-Stimmen 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Freiflä-
chen-Photovoltaikanlge Bernbach-Nord" 
Abwägung der Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
 

Beschluss: 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Bidingen macht sich 

die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur 
Fassung vom 17.11.2025 zu eigen.   
 

2. Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen In-
halte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige 
Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen 
Änderungen ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vor-
genommenen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der 
nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den In-
halten dieser Entwurfsfassung identisch. Der Gemein-
derat billigt diese Entwurfsfassung vom 04.03.2026. 
Die Änderungen beschränken sich auf Anpassungen 
in der Begründung und im Umweltbericht. Es sind 
keine Inhalte betroffen, die zu einer erneuten Beteili-
gung führen. Die von den Änderungen betroffenen 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden entsprechend benachrichtigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Freiflä-
chen-Photovoltaikanlge Bernbach-Nord" 
Satzungsbeschluss 
 
Beschluss: 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Agri-Photovoltaikan-
lage Bernbach Nord" in der Fassung vom 04.03.2026 wird ge-
mäß dem Satzungstext als Satzung beschlossen.   
Das Vorhaben liegt in einem im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil ohne Bebauungsplan. Seine bauplanungsrechtliche Zu-
lässigkeit richtet sich nach § 34 BauGB. 
 
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
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PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden: Aktu-
elle Situation und weitere Vorgehensweise 
 
Die 4 bestehenden PV-Anlagen auf den Dächern der Kläran-
lage, der Turnhalle, dem Wertstoffhof und der Alten Schule in 
Bernbach wurden von Herrn Manfred Eigler aus Marktober-
dorf begutachtet. Die Förderung der Anlagen der Kläranlage 
und des Wertstoffhofes sind bereits Ende 2025 ausgelaufen. 
Bei den beiden anderen Anlagen folgt das Ende der Förderung 
Ende 2026. 
Folgende Maßnahmen wären laut Herrn Eigler denkbar: 

- Rückbau und Entsorgung / Gebrauchtverkauf 
 

- Umklemmen auf Eigenbedarfsdeckung (evtl. Batterie-
speicher zus.) 

 

- Weiterbetreiben und „Abwohnen“(verschiedene 
Stromvermarktungsmodelle) 

 

- Rückbau, Entsorgung und Neubau 

Die zu erwartenden Stromwertigkeiten sind beim Weiterbetrieb 
(Kompletteinspeisung, Marktprämienmodell) 5 bis 5,6 
Ct/kWh (VWEW: 5,508 Ct/kWh), beim Weiterbetrieb mit Um-
klemmen (Überschusseinspeisung) 2 bis 2,6 Ct/kWh und bei 
Eigenbedarfsdeckung (Bezugsreduzierung) z.B. Kläranlage ca. 
21,4 Ct/kWh. 
 

Nach der detaillierten Betrachtung der einzelnen Situationen 
der 4 Gebäude empfiehlt Herr Eigler zusammenfassend fol-
gende Maßnahmen: 
 

Kläranlage: Umklemmen auf Eigenbedarf Investition: 
3.000,--, Amortisation nach 1,5 Jahren 
Mehrzweckhalle:  Heizung klären, ggf. Umklemmen auf Ei-
genbedarf, Weiterbetrieb mit Volleinspeisung ins Netz“ 
Kiga: Heizung Mehrweckhalle klären, ggf. Neubau Kosten: 
34.000,--, Amortisation nach 12 Jahren 
Mehrzweckhalle+Kiga: nur nach Heizungsentscheidung  
möglich 
Wertstoffhof: Weiterbetrieb mit Volleinspeisung ins Netz 
Alte Schule Bernbach: Weiterbetrieb mit Volleinspeisung ins 
Netz  
 
Bauantrag der Gemeinde Bidingen: Einbau eines 
WC's im KG der Alten Schule in Bernbach 
 
Geplant ist eine Nutzungsänderung durch den Einbau eines 
WC’s in einen ehemaligen Notschlachtraum. 
Das Bauvorhaben ist zulässig, da es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung und der Bauweise in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Das 
Ortsbild wird nicht verändert. 
 
Beschluss: 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 

Antrag auf Bauvorbescheid der KlarVolt GmbH, 
Frankfurt: Errichtung und Betrieb einer netzge-
koppelten Batteriespeicheranlage 
Der Antrag auf Vorbescheid soll die Frage der planungsrechtli-
chen Zulässigkeit klären.  
 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich in der Nähe des Um-
spannwerkes nach Königsried. Die bauplanungsrechtliche Zu-
lässigkeit richtet sich nach § 35 BauGB. 
 
Geplant sind der Bau und Betrieb eines Batteriegroßspeichers 
mit einer Leistung von 10 MW. 
 
Das Vorhaben ist im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB privilegiert, wenn es der Speicherung von elektrischer 
Energie in einer Batteriespeicheranlage dient und in einer Ent-
fernung von höchstens 200 Metern zu der Grundstücksgrenze 
einer Umspannanlage von Höchstspannung zu Hochspannung 
steht. 
 
Im Weiteren muss geklärt werden, dass in der Summe alle zu-
gelassenen Speicheranlagen inkl. Nebenanlage die Gesamtflä-
che nicht mehr als 0,5% der Gemeindefläche beträgt und max. 
50.000 m². 
 
Zudem muss die Nennleistung mind. 4 Megawatt betragen 
(hier 10 bzw. 20 MW).  
 
Das Vorhaben ist zulässig, wenn öffentliche Belange nicht be-
einträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. Das 
Vorhaben liegt unmittelbar an der Straße. Öffentliche Belange 
sind nicht beeinträchtigt.  
 
Beschluss: 
Der Anfrage wird das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 
Abs. 1 BauGB erteilt.   
 
Abstimmungsergebnis: 
12 Ja-Stimmen : 1 Nein-Stimme 
 
Antrag auf Bauvorbescheid der Terrexx Energy 
GmbH, Berlin: Neubau eines Energiespeichersys-
tems 
 

Der Antrag auf Vorbescheid soll die Frage der planungsrechtli-
chen Zulässigkeit klären.  
 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich direkt südwestlich 
des Umspannwerkes zwischen Bidingen und Bernbach. Die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich nach § 35 
BauGB. 
 
Geplant sind der Bau und Betrieb eines Batteriegroßspeichers 
mit einer Leistung von 65 MW. 
 
Das Vorhaben ist im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB privilegiert, wenn es der Speicherung von elektrischer 
Energie in einer Batteriespeicheranlage dient und in einer Ent-
fernung von höchstens 200 Metern zu der Grundstücksgrenze 
einer Umspannanlage von Höchstspannung zu Hochspannung 
steht. 



Jahrgang 2026, Ausgabe 4 Die Gemeinde informiert 
 

6 
 

Im Weiteren muss geklärt werden, dass in der Summe alle zu-
gelassenen Speicheranlagen inkl. Nebenanlage die Gesamtflä-
che nicht mehr als 0,5% der Gemeindefläche beträgt und max. 
50.000 m². 
 
Zudem muss die Nennleistung mind. 4 Megawatt betragen 
(hier 65 MW).  
 
Das Vorhaben ist zulässig, wenn öffentliche Belange nicht be-
einträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. Das 
Vorhaben liegt unmittelbar an der Straße. Öffentliche Belange 
sind nicht beeinträchtigt.  
 
Bei der Betrachtung des Grundstückes wird festgestellt, dass 
eine Abwasser-Druckwasserleitung durch das Grundstück ver-
läuft. Im Süden des Grundstücks verläuft eine Trinkwasserlei-
tung und ist ein Geh- und Radweg geplant. 
 
Beschluss: 
 
Der Voranfrage wird das gemeindliche Einvernehmen nach § 
36 Abs. 1 BauGB erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
0 Ja-Stimmen : 13 Nein-Stimme 
 
Damit ist das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. 
 
Neue Vorranggebiete für Windkraft und Wind-
radplanungen westlich von Tremmelschwang 
 

In der Sitzung vom 11.03.2026 hat der Regionale Planungsver-
band Allgäu den Entwurf für die Fortschreibung des Teilfach-
kapitels B IV 3.2 – Nutzung der Windenergie – einstimmig be-
schlossen. 
Damit wird eine Regionsfläche von 1,46 % als Vorranggebiet 
für die Nutzung der Windenergie ausgewiesen. Umgerechnet 
sind dies ca. 4.870 ha in der Planungsregion Allgäu Die ur-
sprüngliche Vorgabe von 1,8 % wird damit unterschritten, weil 
das Ziel von 1,8 % nicht möglich ist. 
Durch das „Land an Wind“Gesetz vom Juli 2022 sind die Pla-
nungsregionen verpflichtet, Windvorranggebiete auszuweisen. 
Damit soll die Energiewende vorangebracht und fossile Ener-
gie gespart werden. 
Erfolgt dies nicht, wird die gesamte Region zum privilegierten 
Windkraft-Gebiet erklärt. 
Windvorranggebiete sind Gebiete im Regionalplan, die für 
Windenergienutzung vorgesehen sind und andere raumbedeut-
same Nutzungen ausschließen, sowie diese mit der Windener-
gienutzung nicht vereinbar sind. Ein immissionsschutzrechtlies 
Verfahren nach BlmSchG ist weiterhin erforderlich. 
In der vorhergehenden Anhörungsrunde wurden 750 Stellung-
nahmen aus der Öffentlichkeit vom Planungsverband geprüft 
und ggfs. berücksichtigt. Als weiterer Schritt ist jetzt die Ver-
bindlicherklärung der Fortschreibung durch die Regierung von 
Schwaben erforderlich. 
Dies wird ca. 3 Monate dauern. 
Aus unterschiedlichen Gründen, z. B. Wirtschaftlichkeit, Netz-
einspeisung, Zugänglichkeit, werden sicherlich nicht alle mög-
lichen Standorte mit Windrädern bebaut werden. 
 

In der beigefügten Grafik sind die beschlossenen Windvor-
ranggebiete im Gemeindegebiet Bidingen aufgeführt. 
 

Bgm. Martin zeigt die aktuell durch den Regionalen Planungs-
verband Allgäu beschlossenen Vorranggebiete für Windkraft 
und die aktuellen Windradplanungen in der Gemeinde Bidin-
gen. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung haben sich die 
ausgewiesenen Vorranggebiete flächenmäßig von 21% auf ca. 
10 % der Gemeindefläche verringert. 
 

Es ist in der Zwischenzeit bereits eine Information der Fa. 
Verum Höbel Wind GmbH für die Errichtung von insgesamt 7 
Windkraftanlagen eingegangen. 6 Standorte liegen dabei auf 
dem Gemeindegebiet von Stöttwang und Osterzell. Ein Stand-
ort dieser 7 Anlagen liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Bidin-
gen, ca. 850m westlich von Tremmelschwang. 
 
Bei einer Ortsversammlung in Tremmelschwang wurde dar-
über von Bgm. Martin bereits informiert. Mögliche Auswir-
kungen wie Geräusch, Schatten und Sichtbarkeit wurden dabei 
thematisiert. Aus der Versammlung kam der Vorschlag, den 
geplanten Standort ca. 150m nach Nordwesten Richtung Trem-
melschwanger Rechtlerwald zu verschieben. Das würde bei 
den Punkten Schattenwurf, Sichtbarkeit und Geräuschimmis-
sion von Vorteil bringen. Zusätzlich könnten die Tremmel-
schwanger Rechtler von einer zu erwartenden Entschädigung 
profitieren. Bgm. Martin wird sich diesbezüglich mit der Fa. 
Verum Höbel Wind in Verbindung setzen. 
 
Gemeinde Mauerstetten: Verfahren zur 6. FNP-
Änderung nach § 4 Abs. 1 BauGB (Sonderbauflä-
che Windenergie) 
 
Die Belange der Gemeinde Bidingen sind nicht betroffen. Es 
wird keine Äußerung abgegeben. 
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Nahwärmeversorgung 

긮긫긬긭 Einladung zur Informationsveranstaltung 
 

꽅꽆 Nahwärmeversorgung Bidingen 
 

Wie könnte die Wärmeversorgung der Zukunft in Bidingen 
aussehen? 
 
In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Jekle aus Edelstet-
ten wurden verschiedene Möglichkeiten für ein Nahwärmenetz 
geprüft. Gerne möchten wir Ihnen die Ergebnisse sowie die 
Vorteile eines möglichen Anschlusses vorstellen. 
 

✅ Ihre Vorteile auf einen Blick: 
 

若苦 Zukunftssichere und nachhaltige Wärmeversorgung 
茢茣茤茥 Nutzung regionaler und erneuerbarer Energien  
꼂꼃꼄 Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen  
諝諞諣諟諠諡諢 Platzersparnis – keine eigene Heizungsanlage notwendig 
꽎 Geringerer Wartungsaufwand  
艍艌 Beitrag zum Klimaschutz und zur regionalen Wertschöp-
fung 
 

궁궂궃궄궅궆궇권궈궉궊궋 Montag, 20. April 2026 

꿲꿳꿴꾬꿵 19:30 Uhr 
궼궾궽 Turnhalle Bidingen 
 

Für Fragen steht Ihnen 
躽躾躿軀 Alexander Biechele 
긒긓 0170 4955815 
긼긽긾긿김 alexander.biechele@web.de 
gerne zur Verfügung. 
 

✨ Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihren Besuch! 
 

Seniorenessen 
 
Gemeinsamer Mittagstisch 
 

ür viele ältere oder allein lebenden Bürger ist dies eine 
Möglichkeit, einmal im Monat, in geselliger Runde zu Mit-

tag zu essen. Herzlich eingeladen sind natürlich auch alle, die 
einfach mal keine Lust zum Kochen haben. Lassen Sie sich  
verwöhnen! 
Deshalb haben wir, gemeinsam mit unserem Gastwirt in  
Bernbach, ein preisgünstiges Angebot für Sie zusammenge-
stellt. 
Am Freitag, den 10.04.2026 bietet die Gaststätte „Alte Schule“ 
in Bernbach den Mittagstisch für Senioren an. 
Um besser planen zu können ist eine telefonische Anmeldung 
bis spätestens zwei Tage vorher erforderlich. 
„Alte Schule“ Bernbach, Tel. 08348/9764615 oder  
Handy 015251974760. 
 
 
 
 
 

vhs in Bidingen 

 
 
Für folgenden aktuellen Kurs sind noch Plätze frei ! 
Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei der vhs erfor-
derlich unter Tel.: 0800/6645256, info@vhs-oal-mitte.de oder 
online: www.vhs-oal-mitte.de 

Bidingen 261J01.152 
Putzroboter zum Selberbauen    
Technikkurs für Kinder ab 7 Jahren 

In diesem Kurs baut ihr einen selbstfahrenden Putzroboter, von 
der Verdrahtung bis zur Mechanik. Am Ende wird er getestet 
und ihr könnt ihn mit nach Hause nehmen. Jeder Roboter wird 
fertiggestellt. 

Bitte beachten: Die Fähigkeiten des Kindes sollten dem Min-
destalter entsprechen. Überforderung nagt am Erfolgserlebnis. 
Im Zweifelsfall ein Jahr warten. 

Remko Humburg, ehem. Jet-Fluglehrer, Mechaniker, Schreiner 

1x, 18.04.26, Sa, 09:00 - 11:00 Uhr 
Kindergarten St. Pankratius Bidingen, Geislatsrieder Str. 16 a, 
87651 Bidingen, Gemeinschaftsraum, 2. OG, 

Kursgebühr: 33,50 € inkl. 18,50 € Materialkosten 
 

vhs Ostallgäu-Mitte 

 
 
Für folgende aktuelle Kurse sind noch Plätze frei  
Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei der vhs erfor-
derlich unter Tel.: 0800/6645256, info@vhs-oal-mitte.de oder 
online: www.vhs-oal-mitte.de 
 
Biessenhofen  261J01.112 
Bunte Pilze mit fantastischen Hüten 
Ein fantasievoller Malkurs für Kinder von 8 bis 14 Jahren 
Gestalte kunterbunte Fantasiepilze mit verrückten Hüten! In 
diesem Malkurs lässt du deiner Kreativität freien Lauf – mit 
Farben, Mustern und Ideen, die so einzigartig sind wie du 
selbst. 
Bitte mitbringen: Gouache (Standardset) oder Aquarellfarben, 
Aquarellpapier DIN A4, Pinsel, Malpalette, Wassergefäß, Lap-
pen, Bleistift und Radiergummi.  
Iryna Rossmanith, Lehrerin für Bildende Kunst 
1x, 14.04.26, Di, 15:00 - 17:30 Uhr 
Alte Schule, Schulweg 1, 87640 Biessenhofen, Werkraum, EG, 
Kursgebühr: 18,00 € inkl. 2,00 € Materialkosten 
 
 
 
 

F 
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Biessenhofen  261K04.100 
Krippenbaukurs – „Schneekrippe“ oder „Allgäuer 
Krippe“ selber machen!    
Heimatwerte bewahren & Handwerk erleben 
Erfüllen Sie sich den Traum einer eigenen Krippe. Schritt für 
Schritt bauen Sie den Grundkörper und gestalten ihn individu-
ell. Fachkundige Anleitung unterstützt Sie dabei, traditionelle 
und moderne Techniken zu verbinden – mit oder ohne Vor-
kenntnisse. Materialkosten ab ca. 60,00 € werden im Kurs ein-
gesammelt und hängen vom Materialverbrauch ab. Sämtliche 
Utensilien für den Bau der Krippe wie Holz, Weichfaserplat-
ten, Botanik, Leim, Farben, LED-Beleuchtung etc. als auch der 
Großteil der Werkzeuge und Maschinen werden bereitgestellt. 
Bitte mitbringen: Teppichmesser, Bleistift, Lineal, 6 Leim-
zwingen, Klammern, kleine Pinsel. 
Michael Weber 
11x, 14.04.26 - 19.05.26, Di, 19:00 - 22:00 Uhr, Sa, 14:00 - 
18:00 Uhr 
Alte Schule, Schulweg 1, 87640 Biessenhofen, Werkraum, EG, 
Kursgebühr: 215,00 € zzgl. mind. 60,00 € Materialkosten (gül-
tig ab 6 Teilnehmenden) 
Kursgebühr Kleingruppe: 296,00 € zzgl. mind. 60,00 € Materi-
alkosten (gültig bis 5 Teilnehmende) 
 

Quartiersbüro/ 
Seniorenberatung 

 
Quartiersbüro Biessenhofen/Bidingen,  
Regina Wegmann 0152 53410604 
Di, Mi, Do 8:30 – 12 Uhr 

allerHand Hilfe im Garten nötig? 
Im Frühjahr gibt´s wieder viel zu tun im Garten. Unsere Nach-
barschaftshilfe allerHand ist im Einsatz für Senioren, die diese 
oft anstrengende Arbeit nicht selbst verrichten können. Für Ra-
senmähen oder andere Hilfen im Garten sowie Transporte zum 
Wertstoffhof haben sich tatkräftige Helfer gemeldet. Wenn Sie 
Unterstützung benötigen, melden Sie sich gerne im Quartiers-
büro  0152 5341 0604 
Dies gilt natürlich auch für alle weiteren Hilfen wie Einkaufen, 
Betreuung, Hilfe am PC und Handy sowie kleine hauswirt-
schaftliche Dienste. 
 

Kochen 60 + 
Anmeldungen für das nächste gemeinsame Kochen am Don-
nerstag, den 9. April ab 10 Uhr in der Biessenhofener Mittel-
schule sind möglich bei Christine Reischl  08343 923 659 
 

Was gehört in die Hausapotheke  
Frau Mühlhans, Goetheapotke  
Ort: BRK Haus, Beethovenstr. 2, Marktoberdorf 
Dienstag, 28. April, 17:30 – 18 Uhr 
Organisation: BRK Fachstelle für pflegende Angehörige   
08342 - 96 69 43, um Anmeldung wird gebeten 
 

Wach am Hühnerbach 
Gemeinschaft, Natur, Bewegung: Am Dienstag, 21. April fin-
det der nächste gemeinsame Morgenspaziergang statt. Treff-
punkt um 9 Uhr ist das Bidinger Rathaus. Wir laufen eine Stre-
cke von ca. 2,5 km und legen dabei drei kurze Stopps ein mit 
kleinen Anregungen für Körper, Geist und Seele. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig, der Spaziergang findet bei (fast) jedem 
Wetter statt. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.  

Terminänderung: Singen mit Willi Mooser in der Bidinger 
Grundschule 
Singen macht glücklich, ist gesund und stärkt Körper und 
Seele! Das geplante Singen mit Willi Mooser in der Aula der 
Bidinger Grundschule verschiebt sich aus terminlichen Grün-
den um 2 Wochen vom 15. April auf den  
29. April 2026 um 14 Uhr. Damit Jung und Alt zusammen-
kommen, sind auch die Schulkinder der Musik-AG und Schul-
leiterin Carina Pfeil mit am Start! Im Anschluss Stehkaffee! 
Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit suchen:  Quartiersbüro: 
0152 5341 0604 
 
Seniorenarbeit – Mitreden erwünscht! 
Am Mittwoch, 6. Mai um 14 Uhr trifft sich der Bidinger Senio-
renbeirat im Rathaus (1. Stock). Gemeinsam möchten wir bei 
Kaffee und Kuchen diskutieren, wie Angebote für ältere Men-
schen in unserer Gemeinde konkret aussehen sollen. Dabei 
geht es um gesellige Veranstaltungen, Beratung und Informati-
onsangebote genauso wie um die Nachbarschaftshilfe aller-
Hand. 
Alle Interessierten sind zum anstehenden Treffen mit Bürger-
meister Franz Martin und Quartiersmanagerin Regina Weg-
mann sehr herzlich eingeladen.  Bringen Sie Ihre Fragen, Ideen 
und Vorstellungen gerne mit ein! Anmeldung (nicht zwingend) 
im Quartiersbüro, Tel. 0152 534 10 604 
 
Die Fachstellen für pflegende Angehörige und die Kontakt-
stellen für Demenz und Pflege im Ostallgäu bieten an:   
kostenfreie Informationsveranstaltungen (Pflege, Betreuung 
und Wohnen) 
 
Reden hilft – Gesprächskreis für pflegende Angehörige  
Manuela Stöckle, Fachstelle für pflegende Angehörige  
Ort: Lebensfreude, Schützenstraße 14, Marktoberdorf  
Montag, 20. April, Donnerstag, 25. Juni, Donnerstag, 21. Mai 
jeweils 17 Uhr 
Organisation: Fachstelle für pflegende Angehörige der kirchl. 
Sozialstation Marktoberdorf gGmbH  
 08342 - 9 84 47, Anmeldung nicht erforderlich 
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Vereine 
 

Gartenbauverein 

Gartenbauverein Bidingen lädt zur Jahreshauptversamm-
lung ein 

Der Gartenbauverein Bidingen lädt alle Mitglieder herzlich zur 
diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. 
 
Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 19. April 2026, um 
14:00 Uhr in der Turnhalle Bidingen statt. 
 
Neben den üblichen Tagesordnungspunkten steht die Ver-
sammlung ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 50 
Jahre Gartenbauverein Bidingen. Aus diesem Anlass erwar-
tet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
mit einem interessanten Bildervortrag aus der Vereinsge-
schichte. 
 
Ein weiterer Höhepunkt ist die Ehrung zahlreicher Mitglieder 
für ihre 25 bzw. 50-jährige Zugehörigkeit zum Verein. 
 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – es gibt Kaffee, Ku-
chen sowie weitere Getränke. Gerne darf eine Begleitperson 
mitgebracht werden. 

Der Gartenbauverein Bidingen freut sich auf zahlreiche Besu-
cher und einen geselligen Nachmittag. 

 
SV Bidingen 
 
Abteilung Turnen 
 

Jahresversammlung 
 

Die Abteilung Turnen lädt alle Mitglieder am Montag, den 04. 
Mai 2026 um 20.00 Uhr zur Jahresversammlung für das Jahr 
2025 in die Turnhalle ein und hofft auf ein zahlreiches Kom-
men. 
--------------------------------------------------------------------------- 

Wir suchen Dich! 
 
Die Abteilung Turnen des Sportverein Bidingen braucht Unter-
stützung in der Vorstandschaft. Der Posten des 2. Vorstandes 
muss neu besetzt werden. 
 

Was dich erwartet: 
- Unterstützung des 1. Vorstands in verschiedenen Be-

reichen 
- Koordination von Terminen 
- Teilnahme an den Sitzungen der Abt. Turnen sowie 

den Ausschusssitzungen mit der Hauptvorstandschaft 
- Ein tolles Team und eine gute Zeit im Verein 

 

Du hast Lust, dich im Verein einzubringen und unsere Turnab-
teilung als 2. Vorstand mitzugestalten, dann melde dich bei uns 
unter Tel.: 015755869660 
 
Gemeinsam bewegen wir mehr! 
 
Sportliche Grüße 
Vorstandschaft der Abt. Turnen  
 

 
 

Einladung zu LAUF10! 
10 Kilometer in 10 Wochen 
 

Wir starten wieder mit LAUF10! – dem bewährten Trainings-
programm für alle, die in 10 Wochen fit für 10 Kilometer 
werden möchten. 
Auftakt ist am Dienstag, 28.04, um 18:45 Uhr am Sport-
platz. 
Für das Training treffen wir uns zweimal pro Woche am 
Dienstag und am Donnerstag um 19:00 Uhr. 
Egal ob Anfängerin, Wiedereinsteiger oder sportlich ambitio-
niert – bei uns ist jede und jeder willkommen. Damit alle im 
passenden Tempo unterwegs sind, trainieren wir in 4 Gruppen: 

 Walker  
 Einsteiger  
 Fortgeschrittene  
 Schnelle Läufer  

Mitmachen können ALLE, die Freude an Bewegung haben und 
gemeinsam mit anderen etwas für Fitness und Gesundheit tun 
möchten. 
Nichtmitglieder im Sportverein bezahlen 25 Euro. 
Wir freuen uns auf DICH und einen motivierenden Start in 
die neue LAUF10!-Saison! 
 

NEU bei Lauf10! – Die L-Kids 
 

Dieses Jahr gibt es mit L-Kids ein neues Angebot für Kinder 
und Jugendliche. 
Das L steht für Laufen oder Leichtathletik. Spielerisch, ab-
wechslungsreich und mit viel Spaß können Kinder und Jugend-
liche hier die Freude an Bewegung an der frischen Luft entde-
cken und Erfahrungen im Laufen und in der Leichtathletik 
sammeln. 
Teilnehmen dürfen alle Schulkinder ab der 1. Klasse. 
Training ist ab dem 22.04.2026 immer mittwochs von 17:30 
bis 18:30 Uhr am Sportplatz. Komm einfach mit wetterge-
rechter Sportkleidung (das Training ist immer draußen) 
und einer Trinkflasche vorbei.  
Bei Fragen gerne bei Silvia Ummenhofer 0162/9828745 mel-
den.  
Wir freuen uns auf viele begeisterte Kinder! 
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Termine 
 
 

06.04. Quartiersbüro,  Osterzell Theater „Der Schus-
ternazl“, 14.00 Uhr, siehe Gde. Info März  

09.04. Quartiersbüro, Gemeinsam kochen, Küche Mittel-
schule Biessenhofen, 10 – 13 Uhr 

09.04. Sechspfarrwald Bernbach-Ob, Jahreshauptver-
sammlung, 20.00 Uhr, Schützenheim Ob 

10.04. Gemeinsamer Mittagstisch, Gaststätte „Alte Schule“  
              Bernbach 
14.04. Frauenfrühstück, 8.30 Uhr, Pfarrheim 
15.04. Quartiersbüro, Fit am Vormittag, Biessenhofener 

Pfarrheim, 9.30 – 12 Uhr  
19.04. Gartenbauverein, Jahreshauptversammlung, 14.00 

Uhr, Turnhalle 
20.04. Quartiersbüro, „Gesprächskreis für pflegende Ange-

hörige“, 17.00 Uhr, Marktoberdorf, Schützenstraße 
14 

20.04. Informationsveranstaltung Nahwärmeversorgung 
Bidingen, 19.30 Uhr, Turnhalle 

21.04. Quartiersbüro, „Wach am Hühnerbach“, 9.00 Uhr, 
Rathaus 

28.04. Quartiersbüro, „Was gehört in die Hausapotheke?“, 
17.30 Uhr, BRK-Haus Marktoberdorf (mit Anmel-
dung) 

29.04. Bidingen Grundschule, Singen mit Willi Mooser und 
Kindern der Musik AG, 14 Uhr, Aula Grundschule 

30.04. Maifeuer Bidingen, 19.00 Uhr, Kiesgrube Bidingen 

04.05. SV Bidingen, Abt. Turnen, Jahresversammlung, 
20.00 Uhr, Turnhalle 

06.05. Quartiersbüro, Seniorenarbeit – „Mitreden er-
wünscht!“, 14.00 Uhr, Rathaus 
 

Frauenfrühstück 

Frauenfrühstück am Dienstag, den 14. April 2026: Thema: 
"Lydia, Purpurhändlerin und erste Christin Europas" 
Vortrag von Frau Elisabeth Weißenhorn-Höfle aus Kaufbeu-
ren, Beginn um 08:30 Uhr im Pfarrheim Bidingen. Herzliche 
Einladung dazu!   

Pfarrgemeinde 
 

ST. PANKRATIUS BIDINGEN  
11.04. Samstag   
19:00 Vorabendmesse   
12.04. Sonntag   
11:30 Taufe Ida Mooser   
14.04. Dienstag   
19:00 Abendmesse   
18.04. Samstag   
19:00 Vorabendmesse   
21.04. Dienstag   
19:00 Abendmesse   
24.04. Freitag   
16:00 Erstbeichte u. Probe der Erstkommunionkinder aus  
Bidingen   
26.04. Sonntag    
10:15 Heilige Messe - Feier der hl. Erstkommunion mitgestaltet 
 durch die Band "Jubilées" -  
Kollekte für das Bonifatiuswerk   
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28.04. Dienstag   
19:00 Abendmesse   
02.05. Samstag   
13:00 Trauung Sebastian Prestele und Theresa Huber   
03.05. Sonntag    
08:45 Sonntagsgottesdienst   
17:00 Dankandacht für die Erstkommunionkinder von Bidingen  
und Bernbach   
05.05. Dienstag   
19:00 Abendmesse mit Maiandacht in St. Ulrich Königsried   
19:00 Abendmesse mit Maiandacht in St.Michael  
Tremmelschwang  
10.05. Sonntag   
10:15 Wortgottesfeier   
19:00 feierliche Maiandacht   
 
ST. JOHANNES BERNBACH 
16.04. Donnerstag   
19:00 Abendmesse in St. Michael Ob   
17.04. Freitag   
16:30 Erstbeichte u. Probe der Erstkommunionkinder aus  
Bernbach   
18.04. Samstag   
15:30 Wortgottesfeier zum Klassentreffen des Jahrgangs 1960   
19.04. Sonntag   
10:15 Heilige Messe - Feier der hl. Erstkommunion, mitgestaltet  
durch den Chor "Duad Guad" - Kollekte für das Bonifatiuswerk   
25.04. Samstag   
10:00 Rosenkranz   
19:00 Vorabendmesse   
30.04. Donnerstag   
19:00 Abendmesse   
02.05. Samstag   
19:00 Vorabendmesse   
07.05. Donnerstag   
19:00 Abendmesse mit Maiandacht   
10.05. Sonntag   
08:45 Sonntagsgottesdienst 

 

Munyu/Kenia 

Für Projekte in Munyu/Kenia konnten wir 425,-- Euro über-
weisen. Das ist der Erlös vom Fastenessen am Misereor-
Sonntag. Herzlichen Dank an alle, die da waren und gespendet 
haben. Besonderen Dank an die fleissigen Suppenköchinnen 
und die Ministrantengruppe Bidingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Einladung an  ALLE  die gerne fortfahren 
 
Das Bidinger Seniorenteam plant für Mittwoch,  
den 20. Mai 2026 eine Halbtagesfahrt nach Starnberg mit 
Schifffahrt nach Tutzing. Weiterfahrt nach Tauting (Kaffee 
und Kuchen). Heimreise über Rottenbuch mit Besichtigung der 
Pfarrkirche Mariä Geburt. 
 
Anmeldung bitte:  bis 26. April 2026           bei: Irene Lipp          
Telefon:    583 
                             
bei: Dori Tarnofsky  Telefon: 307            
                                            Abfahrt:    11:15  Uhr  Stegmühle, 

Hörmanshofen               
11:20  Uhr  Bushaltestelle Bern-
bach 
11:30 Uhr  Bidinger Pfarrhof 
11:35  Uhr  Weiler 
11:40  Uhr  Geislatsried 
11:45  Uhr  Ob 
 
 
 

 
 

Jubilare 
 

Wir gratulieren zum/zur 
 

70. Geburtstag 
Hermann Rauch, Tremmelschwang 
Dr. Volkmar Nüßler, Ruderatsried 
 
85. Geburtstag 
Ludwig Epp, Bernbach 
 
Goldenen Hochzeit 
Ingrid und Hermann Prielmann, Bidingen 
 
 

Private Anzeigen 
 
 

Brennholz vom Kirchenwald abzugeben: 
Am Hosenberg ist Buchen und Fichtenbrennholz an-
gefallen. Interessenten treffen sich am Donnerstag, 
den 16.4.26 am um 19Uhr an der gemeindlichen 
Trinkwasser Station am Hosenberg. 
 
 

Wohnhaus zu vermieten 
4 Zimmer, 120 m2 Wohnfläche, Einbauküche und Garage 
in Bidingen 
Tel. 01626135180 
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